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I. Das Budget in den Verfassungen des Frühkonstitutionalismus

A. Die Absage an die parlamentarische Ausgabebewilligung

Zu den keineswegs nur in Laienkreisen verbreiteten Irrtümern zählt die Behauptung, die Verfassungen, die in Deutschland ab 1814 erlassen worden sind, hätten samt und sonders den zwar noch immer „Landstände“ genannten, aber teils mehr, teils weniger zur Volksrepräsentation umgeformten neuen Landtagen auch das Recht garantiert, über die im Staatshaushaltsplan veranschlagten Ausgaben ebenso mitentscheiden zu dürfen wie über die Steuern und alle übrigen einer gesetzlichen Grundlage bedürftigen Eingriffe in die Freiheit oder das Eigentum der Bürger. Von dieser Legende lassen sich quellenscheue Staatsrechtslehrer und Politologen ungern abbringen. Auch die an den Gymnasien verwendeten Lehrbücher für Geschichte und die an ihre Stelle getretenen Potpourri-Fächer tragen zur Unausrottbarkeit dieser Falschmeldung bei. Wem Geschichte vom Hörensagen nicht genügt, hat freilich wenig Mühe herauszufinden, daß sie statt auf gehörigem Studium der einschlägigen Verfassungstexte und der zeitgenössischen Literatur auf einer leicht zu entkräftenden Vermutung beruht.

Die Bayerische Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818 sagt in § 2 ihres Titel VII
 unter der Überschrift „Von dem Wirkungskreise der Stände-Versammlung“ lediglich:

„Der König erholt die Zustimmung der Stände zur Erhebung aller directen Steuern, so wie zur Erhebung neuer indirecten Auflagen, oder zu der Erhöhung oder Veränderung der bestehenden.“
Davon, daß dem Landtag auch das Ausgabenbudget zur Genehmigung vorzulegen sei, liest man dort nichts. In seinem § 4 spricht Titel VII das Budget zwar an. Er definiert es als „die genaue Uebersicht des Staatsbedürfnisses, so wie der gesammten Staats-Einnahmen“. Aber diese „Uebersicht“ war dem Landtag lediglich zur Prüfung durch einen Ausschuß offenzulegen. Gegenstand der Plenarberatungen und der Beschlußfassung indessen war allein die Steuerbewilligung. 

So hat es vier Jahre zuvor auch die älteste deutsche Verfassungsurkunde, das Nassauische Patent vom 1./2. September 1814 gesagt. Dort heißt es in § 2 Nr 3:

„Alle von den Unterthanen zu erhebende, directe und indirecte Abgaben sollen von der Mehrheit Unsrer Landstände ... im Voraus bewilligt werden; alle directen Abgaben für den Zeitraum eines Jahres, die indirecten nach Gutfinden, auf sechs Jahre hinaus. Zu dem Ende ist das Bedürfnis des kommenden Jahres, sammt dem wahrscheinlichen Ertrage der zu erhebenden Abgaben, in genauen und vollständigen Uebersichten, ihnen vorzulegen; auf gleiche Art auch die geschehene Verwendung der, früher von den Landständen zu angegebenen Staatsbedürfnissen bewilligten, Abgaben ihnen, unter gestatteter Einsicht der geführten Rechnungen, mit den Belegen derselben nachzuweisen.“
Auch hier also kein Wort von einer Zustimmung des Landtags, die den Ausgabevoranschlägen einen verbindlichen Charakter verliehen und der herzoglichen Regierung das eigenmächtige Umdisponieren verwehrt hätte. Selbst bei der Rechnungslegung ging es lediglich um die Verwendung der bewilligten Abgaben für die „angegebenen“, nicht für die vom Landtag gebilligten Staatsbedürfnisse. Anderweitige Verwendungen waren dem Landtag daher zwar mitzuteilen; aber verboten waren sie nicht.

Die §§ 53 bis 54 der Verfassungsurkunde für das Großherzogtum Baden vom 22. August 1818 formulierten das etwas anders. Sie garantierten dem Landtag aber ebenfalls nur die Einsichtnahme in das Budget. Von einem zu seinem Steuerbewilligungsrecht hinzutretenden Ausgabenbewilligungsrecht redeten auch sie nicht. 

Es liegt auf der Hand, daß dieses Schweigen über die parlamentarische Ausgabenbewilligung ein beredtes Schweigen war. Die Nassauische, die Bayerische und die Badische Verfassung haben das Ausgabenbewilligungsrecht nicht etwa vergessen. Sie haben ihm eine Absage erteilt. Mit ihm wären sie einen gewaltigen Schritt weiter gegangen als der König von Bayern, der Großherzog von Baden und der Herzog von Nassau haben gehen wollen. Die drei Monarchen waren zum Wechsel vom rheinbündischen Spätabsolutismus zur konstitutionellen Monarchie bereit. Für sie stand auch außer Frage, daß die „landständische Verfassung“, die gemäß Art. 13 der Bundesakte von 1815 „in allen Bundesstaaten ... stattfinden“ sollte, nur eine Repräsentativverfassung sein konnte, die den Landtag statt als altlandständische Vertretung der Herren über Land und Leute als eine von den Bürgern gewählte und von ihrem Vertrauen getragene neulandständische Volksvertretung begreift. Auch das Steuerbewilligungsrecht haben sie ihren Landtagen ohne Wenn und Aber zugestanden. Die Mitsprache der Landtage bei den Staatsausgaben indessen hätte die Alleinherrschaft der Krone über die Exekutive in Frage gestellt und damit am Kern der monarchischen Souveränität gerüttelt. 

Das unterstreicht Art. 57 der Wiener Schlußakte von 1820 mit seiner authentischen Interpretation des Art. 13 BA und dessen Schlüsselbegriffs „landständische Verfassung“. Er unterwarf das Verfassungsrecht der im Deutschen Bund vereinten Staaten einer auf das monarchische Prinzip ausgerichteten Homogenitätspflicht. Die Landesverfassungen durften die Souveränität des Monarchen daher nicht aus den Angeln heben; sie durften sie nur beschränken. Deshalb stand das Bundesrecht quer zur parlamentarischen Ausgabenbewilligung. Ein Verfassungsrecht, das den Monarchen gezwungen hätte, zu jeder seiner Ausgaben die Genehmigung der Volksvertretung einzuholen, hätte die Exekutive, das unantastbare Reservat der monarchischen Souveränität, in ein Kondominium von Krone und Volksvertretung verwandelt. Genau das sollte nicht sein. Die Erkenntnis, daß die parlamentarische Steuerbewilligung keinen Sinn macht, wenn sie a fonds perdu erfolgt, und daß aus diesem Grund die parlamentarische Ausgabenbewilligung ihr unverzichtbares Attribut ist, brach sich erst nach langem, harten Ringen Bahn. 1818 war die Ausgabenbewilligung noch Anathema. 

B. Die Beschränkung der Landtage auf die Steuerbewilligung

Wegen des Ansehens, das Bayern und Baden als sog. Mittelmächte genossen, wirkten ihre Verfassungen richtungsweisend. Was sie über die Steuerbewilligung bestimmten, ist von den andern Bundesstaaten übernommen worden. Auch sie räumten ihren Landtagen das Steuerbewilligungsrecht ein. Weil das Steuerbewilligungsrecht bereits in der altlandständischen Verfassungsordnung fest verankert gewesen ist, galt es als eines der unverzichtbaren essentialia auch des neuen Verfassungsrechts. Anders als in der altlandständischen Zeit sollten die Steuern jedoch nicht mehr strikt zweckgebunden für bestimmte Ausgaben erhoben, sondern zur einheitlichen Deckung des gesamten Staatsbedarfs verwendet werden. Aus diesem, aber auch nur aus diesem Grund mußte das Budget ins Spiel gebracht werden. Es wurde gebraucht, um dem Landtag mit der Summe der vorgesehenen Einzelausgaben die Höhe des Steuerbedarfs für die bevorstehende, meist dreijährige Finanzperiode
 vorzurechnen. 

Die Regierung hat mit dem Budget daher nur ihre Steuerforderung begründet, sich aber nicht darauf festgelegt, die insgesamt bewilligte Steuersumme ausschließlich für die im Budget veranschlagten Ausgaben zu verwenden. Infolgedessen war sie nur an die Steuerbewilligung gebunden. Die mit ihr festgesetzte Gesamtsumme lieferte den Maßstab, nach dem die Hebesätze der Steuern zu berechnen waren
. War diese Summe ermittelt, so hatte das Budget den Zweck erfüllt, den ihm die frühkonstitutionellen Verfassungen als alleinigen Zweck zugedacht hatten. Der Vollzug seiner Ausgabenvoranschläge fiel in die von jeder parlamentarischen Mitsprache frei zu haltende Verwaltungshoheit des Monarchen. Denn der Vollzug des Budgets zählte nicht zu den Angelegenheiten, bei deren Ausübung sich die Krone im Sinne des Art. 57 der Wiener Schlußakte der ständischen Mitsprache unterworfen hatte.

Den Landtagen stand allerdings frei, einzelne Ausgabe-Voranschläge zu beanstanden und den für sie vorgesehenen Betrag von der insgesamt zu bewilligenden Steuersumme abzuziehen. Das taten die Landtage insbesondere bei den Ansätzen für die verhaßten Zensurbehörden
. Auch die Ansätze für das Militär lieferten den Landtagen einen willkommenen Stein für Anstoßnahmen. Hier suchten sie „eitlen Schaustellungen“ entgegenzutreten
. Aber das hinderte die Regierung nicht daran, die für die gestrichenen oder gekürzten Ausgaben erforderlichen Mittel an einer anderen als der vom Landtag bezeichneten Stelle einzusparen, z. B. bei der Besoldung der Schullehrer, um mit den dort erübrigten Geldern dann das Gehalt des Zensors oder den gewünschten Militäraufwand doch bezahlen zu können. In den Kreisen der Regierungen nannte man das „Erübrigungspolitik“. 

Die bayerische Regierung handhabte diese Erübrigungspolitik mit besonderer Virtuosität. Sie hat mit ihr nicht nur den Zensor über Wasser gehalten, was sie wegen ihrer Bindung an die Karlsbader Beschlüsse und der Rückendeckung durch Art. 58 der Wiener Schlußakte nicht nur guten Gewissens hat tun können, sondern – wegen des verpflichtenden Charakters auch des „sekundären“ Bundesrechts - hat tun müssen. Die Münchener Regierung hat immer wieder auch Ausgaben, zu denen sie weder bundesrechtlich noch aus irgendeinem anderen Grund rechtlich verpflichtet gewesen wäre, insbesondere Bilderankäufe für die Münchener Pinakothek, finanziert, die sie vorsichtshalber gar nicht erst in den Staatshaushaltsplan aufgenommen hatte, weil der Landtag sie mit ziemlicher Sicherheit kurzangebunden verworfen hätte. Die dafür erforderlichen Mittel sparte die Regierung meist bei den Ansätzen für dem Landtag genehme Baumaßnahmen ein, die sie stets bewußt opulent bemaß, um sich Spielraum für ihre allfälligen „Erübrigungen“ zu verschaffen
. Daß die Regel „Bundesrecht bricht Landesrecht“ dafür keine Rechtfertigung lieferte, hat nur den Landtag aufgeregt; die Regierung hat sich daran nicht gestört.

C. Der Kampf um das Budgetrecht

Gegen dieses Verständnis des Staatsbudgets sind die Landtage natürlich Sturm gelaufen. Sie hatten zwar den Wortlaut der Verfassung gegen sich. Aber sie warfen der Regierung vor, „ein unwürdiges Gaukelspiel“ zu treiben, wenn sie ihnen mit dem Budget „dieses oder jenes“ vorspiegele, „um sie zur Belastung ihrer Mitbürger zu verleiten“, sich aber insgeheim vorbehalte, „nach Erreichung des Zwecks, das heißt nach Bewilligung der Steuern, mit den Staatsgeldern beliebig zu schalten“
. Damit predigten die Landtage freilich tauben Ohren. Die Regierungen saßen am längeren Arm des Hebels. Außerdem stärkte ihnen der Deutsche Bund den Rücken. In den 1834 vom Engeren Rat der Bundesversammlung beschlossenen sogenannten „60 Artikeln“ bestätigte er den Regierungen:

„Das Recht der Steuerbewilligung ist nicht gleichbedeutend mit dem Rechte das Staatsausgabenbudget zu regeln“,
und folgerte daraus,

„daß den Ständen das Recht, einzelne innerhalb des Betrages der im Allgemeinen bestimmten Etatssummen vorkommende Ausgabeposten festzusetzen oder zu streichen, nicht zusteht.“
Daraus resultiert: Am Anfang stand nur das Steuerbewilligungsrecht. Das Ausgabenbewilligungsrecht indessen hat seine eigene Geschichte. Auch sie begann 1818, jedoch keineswegs mit seiner Verankerung in den ersten in Deutschland um dieses Jahr herum erlassenen Verfassungsurkunden, sondern mit heftigen, wechselhaften Kämpfen, in denen sich die Landtage erst nach rund zweieinhalb Dekaden gegen ihre Regierungen und den Deutschen Bund haben durchsetzen können
. Der berühmte Art. 99 der Preußischen Verfassungsurkunde von 1848/50 

„Alle Einnahmen und Ausgaben des Staates müssen für jedes Jahr im Voraus veranschlagt und auf den Staatshaushalts-Etat gebracht werden. Letzterer wird jährlich durch ein Gesetz festgestellt.“
fußt nicht auf einer zu Beginn des Zeitalters der konstitutionellen Monarchie begründeten Tradition. Er markiert den Beginn eines neuen Abschnitts in der Geschichte des deutschen Finanzverfassungsrechts.

Das belegen neben den Verfassungen Bayerns und Badens auch die Hessen-Darmstädtische von 1820 sowie die Kurhessische und die Sächsische aus dem 1831. Sie erwähnen das Staatsausgabenbudget ebenfalls. Aber von einer Pflicht der Krone, auch zu seinen Ausgabe-Ansätzen die Zustimmung des Landtags einzuholen, reden sie ebensowenig wie die Nassauische, die Bayerische und die Badische Verfassung. Sie reden im Gegenteil in sorgfältig abgezirkelten Formulierungen um sie herum
.

Unter den üblicherweise zu Rate gezogenen, in E. R. Hubers „Dokumenten zur Deutschen Verfassungsgeschichte“
 leicht greifbaren Verfassungen fällt allein die württembergische von 1819 aus dem Rahmen. Auch sie räumt dem Landtag das Ausgabenbewilligungsrecht nicht ausdrücklich ein. Aber sie hat es auch nicht ganz so eindeutig abgeblockt, wie das andernorts geschehen ist. Deshalb hatte der Stuttgarter Landtag im Kampf um das Budgetrecht einen besseren Stand als die anderen Landtage
. Aber Württemberg gilt, wie in vielem, so auch in diesem Punkt als Sonderfall, der das Dogma, daß sich die parlamentarische Ausgabenbewilligung in Deutschland erst ab 1840 hat durchsetzen und erst nach 1848 in den Kanon der verfassungsrechtlichen Selbstverständlichkeiten aufsteigen können, eher zu bestätigen als zu widerlegen scheint. 

Johannes Heckel, dem wir den maßgeblichen Überblick über die Genese der parlamentarischen Ausgabenbewilligung verdanken, hat sich von der Regelwidrigkeit der württembergischen Verfassung nicht beirren lassen. Für ihn stand fest: „Der Landtag hatte überhaupt kein Ausgabenbewilligungsrecht. Ihm fehlte also ein wirkliches Budgetrecht; nur entwicklungsfähige, wenn auch kümmerliche Ansätze dazu waren vorhanden
.“

Damit kam Johannes Heckel der zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland gültigen Rechtslage beträchtlich näher als der leider unausrottbare Köhlerglaube, das parlamentarische Ausgabenbewilligungsrecht habe den Landtagen von Anbeginn an gleichrangig mit ihrem Gesetzgebungs- und ihrem Steuerbewilligungsrecht zugestanden. Aber auch Johannes Heckel hat nicht voll ins Schwarze getroffen. 

II. Das parlamentarische Ausgabenbewilligungsrecht in den mitteldeutschen Kleinstaaten

Es ist das Verdienst Karl Heinrich Friaufs
, nachgewiesen zu haben, daß Heckels voreilig allein auf die Verfassungen Bayerns und Badens gegründeter Pars-pro-toto-Schluß zu einem, wenn auch nicht gerade falschen, so doch ebenfalls korrekturbedürftigen Ergebnis führt. Weil der „Süddeutsche Frühkonstitutionalismus“
 nicht so ausschließlich auf Süddeutschland beschränkt geblieben ist, wie das sein Name vorgibt, hat Friauf auch die mitteldeutschen Verfassungsurkunden Waldecks und der thüringischen Herzogtümer
 eingesehen und dort entdeckt, daß das parlamentarische Ausgabenbewilligungsrecht auch in Deutschland auf eine rund fünfundzwanzig Jahre ältere Geschichte zurückblickt, als das Johannes Heckel im „Handbuch des Deutschen Staatsrechts“ gleichsam ex cathedra verkündet hat.

A. Die Eigenständigkeit des mitteldeutschen Frühkonstitutionalismus

Der Waldecksche Landesvertrag vom 19. April 1816 verlangt für den „status exigentiae publicae“ die „gleichmäßige Genehmigung“ durch die Stände und den Landesherrn. Das knapp einen Monat jüngere „Grundgesetz über die landständische Verfassung des Großherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach“ vom 5. Mai 1816
 nennt in seinem § 5 unter den Rechten des Landtags gleich an erster Stelle die „Bestimmung der Etats“ und definiert sie als

„das Recht, gemeinsam mit dem Landesfürsten und den, von diesem beauftragten Behörden, die Staatsbedürfnisse, so weit dieselben aus landschaftlichen Kassen und aus dem Vermögen der Staatbürger zu bestreiten sind, zu prüfen und die zu ihrer Deckung erforderlichen Einnahmen und Ausgaben festzusetzen.“
Das geht weit über das hinaus, was Bayern und Baden ihren Landtagen zugestanden haben. Dort durften die Landtage das Budget nur einsehen. In Waldeck und Sachsen-Weimar bestimmte der Landtag seinen Inhalt mit. Er war also nicht nur als „Faktor der Gesetzgebung“ an der Entscheidung beteiligt, wieviel Steuern das Land seinen Bürgern auferlegen durfte. Von seiner Zustimmung als „Faktor der Haushaltsplanung“ hing auch ab, wofür diese Steuern verwendet werden durften und wofür nicht. Die „Erübrigungspolitik“ bayerischen Musters wäre in Waldeck und in Sachsen-Weimar also evident verfassungswidrig gewesen. Für Ausgaben, die der Landtag nicht genehmigt hat, durften hier keine Steuergelder eingesetzt werden
.

Damit waren Waldeck und Sachsen-Weimar ihrer Zeit rund ein Vierteljahrhundert voraus. Was ihre Verfassungen dem Landtag bereits im ersten Anlauf garantierten, lief allerdings dem „System Metternich“ konträr zuwider. Der Monarch konnte nicht eigenmächtig über das Finanzgebaren seiner Regierung bestimmen. Damit nicht genug: Weil er dem Landtag mit dem Ausgabenbewilligungsrecht das Tor zum Mitentscheiden nicht nur über die Gesetzgebung, sondern über sein gesamtes politisches Programm aufgestoßen hatte, mußte er auf ein gedeihliches Verhältnis zwischen seiner Regierung und dem Landtag Bedacht nehmen. Sein de iure unangreifbares Recht, seine Regierung nach eigenem Gutdünken bilden und führen zu dürfen, kannte somit de facto durchaus Grenzen. Die Eskalation des Streits um die Staatsausgaben zur Verfassungskrise, die in den anderen Bundesländern erst nach 1840 zur ernsten Gefahr für den Bestand des Staates wurde, drohte Sachsen-Weimar schon 1816. Daß sie ausgeblieben ist, liegt daran, daß die Krone den Budgetkonflikt zu vermeiden wußte, weil sie ihn vermeiden mußte. Zur gleichen Zeit, zu der sich die Krone in Bayern und Baden durch eine geschickte Verfassungsgebung für den Streit um die Entscheidung über die Staatsausgaben gewappnet hat, hat in Weimar Herzog Karl August für sich und seine Nachfolger abgerüstet und gerade damit ein tragfähigeres Fundament für den politischen Frieden seines Landes gelegt als seine Zeitgenossen, die konfliktfreudiger agieren konnten, weil sie sich mit ihren Verfassungen eine bessere Ausgangsposition für den Kampf um das Budget geschaffen hatten.

Sachsen-Weimars frühes Anerkenntnis der parlamentarischen Ausgabenbewilligung war der einzige Punkt, in dem sich seine Verfassung essentiell von den anderen Verfassungen ihrer Zeit unterschieden hat. Das hohe Ansehen Weimars und seines Herzogs beim liberalen Bürgertum muß daher vor allem an ihm gelegen haben. Auch Metternichs im Zorn über das Wartburgfest über die Verfassung Sachsen-Weimars gefälltes Verdikt, sie sei eine „kleine Brutanstalt des Jacobinismus“
, hat sich zwar primär auf die von ihr in ihrer Schlußformel anerkannte Pressefreiheit
 bezogen. Aber mit diesem Verdikt dürfte Metternich gleichwohl mit dazu beigetragen haben, daß in der Folgezeit nicht das sachsen-weimarische, sondern das bayerisch/badische Verfassungsmodell Schule gemacht hat. 

Völlig allein ist Sachsen-Weimar mit seiner parlamentarischen Ausgabenbewilligung freilich nicht geblieben. Waldeck hat es – wie bereits erwähnt – schon einen Monat früher im April 1816 eingeführt; Sachsen-Hildburghausen, Sachsen-Coburg-Saalfeld und Sachsen-Meiningen sind 1818, 1821, 1824 nachgefolgt. Wie in Weimar, brauchten die Landtage auch hier um das Ausgabenbewilligungsrecht nicht lange zu fechten. Auch sie haben es beim Eintritt in das Zeitalter der konstitutionellen Monarchie gleichsam als Morgengabe mit auf den Weg bekommen.

B. Das Haushaltsgesetz eine Erfindung Sachsen-Coburg-Saalfelds

Sachsen-Coburg übertraf seine Nachbarn sogar an Fortschrittlichkeit. Um jedem Zweifel an der Bindung der Regierung an das gemeinsam mit dem Landtag festgestellte Ausgaben-Budget vorzubeugen, verlangte § 68 Nr 2 seiner Verfassung die Inkraftsetzung des Staatshaushaltsplans durch ein förmliches Gesetz. Das Haushaltsgesetz, das der deutschen Staatsrechtslehre seit Paul Laband so viel rechtsdogmatisches Kopfzerbrechen bereitet, ist also keineswegs eine preußische Erfindung
. Preußen hätte es statt von Belgien, an dessen „loi des comptes“ sich die Väter der Verfassung von 1848 orientiert haben, auch von Sachsen-Coburg übernehmen können. 

Sachsen-Altenburg, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen und die beiden Reuß gingen allerdings teils ihren eigenen
, teils den bayerisch-badischen
, teils den österreichischen-preußischen, den Erlaß einer Verfassung hinauszögernden Weg. Die Überraschungen, die das Studium der Weimarer, Hildburghausener, Coburg-Saalfelder und Meininger Verfassungsurkunden bereitet, rechtfertigen es aber dennoch zur Genüge, dem bayerisch/badisch geprägten süddeutschen Frühkonstitutionalismus einen von ihm deutlich abgehobenen thüringischen oder – Waldeck zuliebe und weil er Thüringen nicht flächendeckend erfaßt hat – mitteldeutschen Kleinstaaten-Konstitutionalismus gegenüberzustellen, der trotz seines Ausnahmecharakters mehr Augenmerk verdient, als ihm bislang zu Teil geworden ist. Auch dieser Seitentrieb der konstitutionellen Bewegung hat deutlich mehr als nur Landes- und Heimatgeschichte gemacht.

III. Die Domänen-Frage

Den mitteldeutschen Verfassungstyp als leuchtendes Beispiel früher Liberalität, zukunftsweisenden Fortschritts, aufgeschlossener Herrschergesinnung und volksfreundlicher Staatsklugheit zu preisen
, wäre allerdings übertrieben. Dieser Verfassungstyp hat zwar das parlamentarische Ausgabenbewilligungsrecht, das sich die Landtage der anderen deutschen Länder mühsam erkämpfen mußten, zu einem Selbstläufer gemacht. Wer einseitig nur auf die Steuerbewilligung und das Ausgabenbudget schaut, dem entgeht jedoch, daß der Fortschritt auch in Mitteldeutschland langsam dahergekommen ist. 

Um der Geschichte der Staatsfinanzen wirklich auf die Spur zu kommen, muß man auch darauf achten, was die Verfassungen zur Domänenfrage gesagt oder mit Vorbedacht nicht gesagt haben. Wer das tut, der entdeckt schnell, daß die mitteldeutschen Fürstentümer den edlen Wein ihres Budgetrechts mit einem tüchtigen Quantum abgestandenen altlandständischen Wassers verdünnt haben.

A. Die Domänen im altlandständischen Verfassungssystem

Bei der Domänenfrage geht es um das landesherrliche Kammergut und darum, was aus ihm in der Wendezeit vom landesherrlichen Regiment des 18. zur konstitutionellen Monarchie des 19. Jahrhunderts geworden ist.

Das Kammergut
 bestand, um mit Johann Jacob Moser
 zu reden, aus „dem Landesherrn eigenthümlich zustehenden Privatgütern, aus ganzen Ortschafften oder einzelnen Grundstücken, welche allerley Namen führen, als Chatoull-Güter, Cammerschreibereygüter, Patrimonialgüter usw.“, also vornehmlich aus dem zu Domänegütern zusammengefaßten land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz der landesherrlichen Dynastie. Neben dem Domänenertrag im engeren Sinne bezog die landesherrliche Kammer weitere Einnahmen aus dem Berg-, Salz- und anderen Regalien sowie aus den vom Landesherrn für sich reklamierten Produktions- und Handelsmonopolen. Auch die im Zuge des Merkantilismus von den Landesherren gegründeten Wirtschaftsunternehmen, insbesondere Porzellanmanufakturen, Brauereien, Kolonialgesellschaften, Salinen, Kurbetriebe und dergleichen mehr, spielten eine gewichtige Rolle. Die Domänen bildeten daher lediglich den Kern des Kammerguts. Wenn im 19. Jahrhundert von ihnen die Rede war, ging es in aller Regel um weit mehr als nur um sie. Das zeigt § 16 der Sächsischen Verfassung von 1831, der bei der Definition des „Staatsguts“, weit über die Domänen hinausgreift. 

Weit interessanter ist freilich, daß die Sächsische Verfassung in diesem Zusammenhang vom „Staatsgut“ spricht. Denn für das altlandständische Recht stand das Kammergut im Patrimonialeigentum des Landesherrn. Es bildete die finanzielle Grundlage seines Regiments. Den Lehrbüchern des Staatsrechts und der Kameralwissenschaften zufolge war es zur „Ertragung sämtlicher Regierungsbürden“ bestimmt
. Aus dem Kammergutsertrag hatte der Fürst daher neben den Kosten seiner Hofhaltung und dem Unterhalt seiner Familie
 die Ausgaben zu bestreiten, die von ihm für die Regierung und Verwaltung seines Landes geleistet werden mußten. 

B. Die altlandständische Steuerbewilligung

Für diese drei Ausgabenkomplexe – Hofhaltung, Apanagen, Landesregiment – konnte der Fürst keine Steuern erheben. Die Steuern blieben außerordentlichen Ausgaben vorbehalten, die wegen ihres exzeptionellen oder neuartigen Charakters nicht in die Zuständigkeit der landesherrlichen Kammer fielen. 

Das Schulbeispiel der aus Steuern zu finanzierenden Kosten lieferten die vom Land an das Reich abzuführenden Abgaben. Sie gehörten nicht zu den laufenden Ausgaben des landesherrlichen Regiments, weil sie nur von Fall zu Fall anfielen, wenn der Reichstag dem Kaiser eine Steuer bewilligte. Aus diesem Grunde gingen sie „auf das Land“, nicht „auf die Kammer“. Die Reichstände genossen ein „ius subcollectandi“, das sie berechtigte, die Reichssteuern auf ihre Untertanen abzuwälzen
. Im 17. Jahrhundert setzte sich die Finanzierung des Heeres durch Steuern durch. Weil das alte, auf das Lehensrecht gegründete Ritterheer die Kammer nichts gekostet hatte, lag es in der Natur der Sache, die Kammer auch von der Kostenlast für das neue Söldnerheer zu entbinden
. Da die Kammerkassen mit den fortwährend steigenden Kosten der Landesverwaltung nicht mehr Schritt halten konnten
, wurden ab dem 18. Jahrhundert auch perpetuierlich aufzubringende „Kammergutsbesserungen“ üblich.

Keine dieser Steuern hätte der Landesherr gegen den Widerstand seiner Stände erheben können. Weil ihm der dafür erforderliche, bis auf die lokale Ebene hinabreichende Verwaltungsapparat fehlte, war er auf die im Landtag versammelten lokalen Obrigkeiten der Städte und der dörflichen Gutsbezirke angewiesen. Daraus ergab sich gleichsam von selbst:

· das Steuerbewilligungsrecht der Landstände. Eigenmächtige Steuerausschreibungen hatten nur dort eine Chance, wo sich der Landesherr – wie in Preußen – den Ständen gegenüber durchzusetzen verstand.

· eine strikte Zweckbindung der Steuern. Sie hing mit dem Charakter der Steuern als einer nur im Falle des außerordentlichen Bedarfs zu den ordentlichen Einnahmen der Kammer hinzutretenden außerordentlichen Einnahme zusammen. Die Außerordentlichkeit der Steuern bedingte eine Begründung des landesherrlichen Steueransinnens und zugleich die Verwendung der Steuer ausschließlich für den mit dieser Begründung benannten Zweck. Das verband die drei Fragen nach dem „ob“, dem „wie viel“ und dem „wofür“ der Steuern zu einer unaufbrechbaren Einheit. 

· eine strikte Trennung zwischen der landesherrlichen Kammerverwaltung und der von den Ständen getragenen Steuerverwaltung, meist Landschaftskasse oder Landkasten genannt, aber weit mehr als nur eine Kasse, wie auch der in § 68 der coburg-saalfelder Verfassung angesprochene Landeskassierer keineswegs ein subalterner Kassierer, sondern eine Art Finanzminister, nur eben nicht im fürstlichen, sondern im Dienst des Landtags gewesen ist. 

Die von den Landständen in eigener Regie verwaltete Landschaftskasse
 sammelte die Steuern nicht nur ein. Sie wachte auch mit Argusaugen über ihre bestimmungsgemäße Verwendung. Meist führte die Landschaftskasse nur die eigens als „Kammergutsbesserung“ bewilligten Beträge an die landesherrliche Kammer ab. Alles andere zahlte sie direkt an die Destinatäre der jeweiligen Bewilligung. Die Zahlmeister des Militärs holten sich daher ihr Geld nicht bei der landesherrlichen Kammerkasse ab; sie bekamen es gegen Vorlage einer Zahlungsanweisung der zuständigen landesherrlichen Stelle von der Landschaftskasse ausbezahlt
. Das sicherte die Stände vor der Veruntreuung der Militärsteuern für in die Zuständigkeit der Kammer fallende Ausgaben, die zu besorgen gewesen wäre, wenn die Steuern in die landesherrliche Kammerkasse geflossen wären und dort im Falle des Bedarfs zum Aufstocken des Domänenertrags bereitgelegen hätten.

Die landesherrliche Kammer und die Landschaftskasse wirtschafteten nicht gerade beziehungslos nebeneinander her. Die Landschaftskasse unterstand immerhin einer ab dem 17. Jahrhundert strenger schaltenden Aufsicht durch landesherrliche Kommissare
. Aber an eine Zusammenfassung der von den beiden Kassen bewirtschafteten Einnahmen zu einer effektiv nutzbaren einheitlichen Deckungsmasse für den gesamten Staatsbedarf war nicht zu denken. Was sie für die von ihnen mit Steuergeldern zu bestreitenden Ausgaben nicht benötigten
, legten die Stände lieber im Ausland zinsgünstig an, als es der Kammerkasse für den Wegebau zu überlassen, wie umgekehrt die Kammer ihre Überschüsse eher mit einem Feuerwerk zum Geburtstag des Fürsten in die Luft schoß, als sie der Landschaftskasse für die Besoldung des Militärs abzutreten.

C. Die Verstaatlichung der Domänen 

Es liegt auf der Hand, daß sich diese Spaltung der Staatsfinanzen in einen cameralen landesherrlichen und einen contributionalen landständischen Zweig spätestens zur Mitte des 18. Jahrhunderts überlebt hatte. Der Wandel der Verhältnisse verlangte eine Neuordnung des Staates und seiner Verwaltung, die mit dem Neben- und Gegeneinander des altlandständischen Dualismus nicht zu bewerkstelligen war.

Die naheliegende Konsequenz daraus hat als einer der Ersten – neben einigen geistlichen Landesherren – Friedrich Wilhelm I. von Preußen 1723 mit der Vereinigung der Steuer- und Kammerverwaltung zu einem Generaldirektorium gezogen
. Bayern, Baden und Württemberg räumten den altlandständischen Finanzdualismus in ihrer spätabsolutistischen Rheinbundzeit ab. Wie Preußen, so verfuhren auch sie radikal. Sie haben die Landschaftskasse aufgelöst und die ständische Steuerverwaltung gemeinsam mit der landesherrlichen Kammerwirtschaft einem einheitlich schaltenden staatlichen Finanzministerium unterstellt und damit die Rolle der „Trendsetter“ des am Horizont aufziehenden neuen Staatsrechts übernommen. 

Auch bei der Behandlung des Kammerguts haben die süddeutschen Länder, wie schon zuvor Preußen, das Postulat der neuen Zeit von der unteilbaren Einheit der Staates ernst genommen
. Diese Forderung lief auf eine Verselbständigung des Landes zu einem von seinem Landesherrn zu unterscheidenden Staat und auf ein neues Selbstverständnis des Fürsten hinaus, der sich statt als Landesherr als Staatsoberhaupt zu begreifen begann. Der Wandel vom Land zum Staat und vom Herrn zum Haupt war mehr als eine façon de parler. Er brachte zum Ausdruck, daß aus dem Landesherrn, dem das Land gehört, ein Staatsorgan geworden ist, das im Dienst des Landes steht. Der Antagonismus der beiden Königsworte „L’état, c’est moi“ Ludwigs XIV. und „Un prince est le premier serviteur et le premier magistrat de l‘état“ Friedrichs des Großen belegen, daß die Monarchen sich bewußt gewesen sind, daß sie sich auf eine Verpflichtung eingelassen haben, die ernst genommen werden wollte, wenn sie sich in ihren Verfassungen statt als Landesherren als Staatsoberhaupt bezeichnet haben
.

Am Kammergut erwies sich, ob sich hinter dem neuen Selbstverständnis des Monarchen als dem ersten Diener seines Staates mehr als nur ein theoretischer Paradigmenwechsel und ein paar Lot erbauender Staatslyrik verbarg. Wenn sich die Krone von ihrem Träger und der Staat von seinem Fürsten unterscheiden, so muß auch das Staatsvermögen vom fürstlichen Privatvermögen unterschieden werden. Wo der Landesherr zum Staatsoberhaupt wird, muß sein Kammergut zum Staatsgut werden
. Es ist mit anderen Worten eine Umschreibung der Grundbücher geboten. Als Eigentümer der Domänen kann nicht mehr länger der Landesherr eingetragen bleiben. An seiner Stelle ist der Staat einzutragen, der erst dann wirklich existiert, wenn er grundbuchfähig geworden ist.

Die richtungsweisenden süddeutschen Verfassungen bestätigen das. Die bayerische bekennt sich in ihrem Titel III zur Verstaatlichung des früheren Kammerguts, die sächsische in ihren §§ 16 und 17. In beiden Ländern hatte die Verstaatlichung des Kammerguts die Vereinnahmung des Kammergutsertrags zum Staatshaushalt zur natürlichen Folge. Der Kammergutsertrag bildete nach Abzug der Civilliste
 zusammen mit den Steuern das Einnahmevolumen, über das die Regierung bei ihrer Finanzplanung disponieren konnte, oder anders herum betrachtet: Die Steuern bildeten den Teil der Staatseinnahmen, der zu den eigenen Einnahmen des Staates aus dem Kammergut hinzutreten mußte, um den Gesamtbedarf der öffentlichen Ausgaben decken zu können.

Nur Baden tat sich mit der Verstaatlichung der Domänen schwer. Dem Großherzog scheint ihre Irreversibilität Unbehagen bereitet zu haben. Deshalb drückt sich die badische Verfassung in ihrem § 59 gewundener aus als die bayerische und die sächsische. Aber das Festhalten dieses Paragraphen an der Qualifikation der Domänen als „Patrimonialeigenthum des Regenten und seiner Familie“
 war eine protestatio contra factum proprium, mit der der Großherzog wohl familieninternen Rechtsverwahrungen seiner Agnaten Rechnung getragen hat. Den Ausschlag gab, daß § 59 den Domänenertrag gleichwohl zur Deckung des Staatshaushalts zur Verfügung gestellt hat. Das war trotz des damit verknüpften Widerrufsvorbehalts de facto ebenso irreversibel, wie es ein förmlicher Verzicht auf das Eigentum an den Domänen gewesen wäre. Drum hat auch Baden die von seinen Bürger zu tragende Steuerlast nach der Formel „Ausgabenbedarf minus Domänenertrag = Steuerbedarf“ berechnet
.

Das schlug nachhaltig zu Buch. Der badische Haushalt für 1820
 wies ein Ausgabevolumen von 9,5 Mio. Gulden aus. Davon haben die Domänen 3,18 Mio. getragen. Es konnte daher bei einer Steuerbewilligung von 4,97 Mio. sein Bewenden finden
. Hätte der Großherzog den Domänenertrag für sich reklamiert, wäre das Land zwar von der mit 1,81 Mio. zu bedienenden Civilliste frei gekommen; aber die Steuerlast hätte sich dennoch um 1,37 Mio., also 27,57 % erhöht.

D. Das Fürsteneigentum an den Domänen als Preis des Ausgabenbewilligungsrechts

Ganz anders indessen die a prima vista so fortschrittlichen mitteldeutschen Kleinstaaten-Verfassungen. 

Sie vermeiden den Begriff „Staatsoberhaupt“. In ihnen dominiert nach wie vor der „Landesherr“. An der altlandständischen Trennung von Kammergut und Landschaftskasse halten sie samt und sonders fest. Das Ausgabenbewilligungsrecht, das sie dem Landtag einräumen, beschränken sie auf die von der Landschaftskasse aus Steuern zu deckenden Ausgaben. Ein Staatsgut, das mit seinen Erträgnissen zur Verminderung des Steuerbedarfs beigetragen hätte, ist den mitteldeutschen Verfassungen unbekannt. 

§ 5 des weimarischen Grundgesetzes streicht das unübersehbar heraus. Sein ins Positive gewendetes Anerkenntnis des parlamentarischen Ausgabenbewilligungsrechts entpuppt sich in seiner Beschränkung auf die „aus landschaftlichen Kassen und aus dem Vermögen der Staatsbürger“ zu bestreitenden „Staatsbedürfnisse“ als ein kategorisches „Nein“ zur Verstaatlichung der Domänen und zur Vereinheitlichung des staatlichen Finanzwesens. Über die Domänen und die Verwendung ihres Ertrages bestimmte weiterhin der Herzog nach eigenem Gutdünken. Eine Pflicht zum Einsatz des Domänenertrags für die „Staatsbedürfnisse“ hat der Herzog nicht auf sich genommen.

Die coburg-saalfeldische Verfassung weist der Landeskasse immerhin die Regalienerträge und eine Reihe von Gebühren zu, die nach altlandständischem Recht an die landesherrliche Kammer geflossen sind. Diese finanzrechtliche Flurbereinigung verhüllt freilich nicht, daß der eigentliche Domäneertrag vom Landesherrn für sich, seinen Hof und seine Familie vereinnahmt worden ist. Um so eindrucksvoller wirkt die Liste der Ausgaben, die § 71 zufolge von der Landeskasse ausschließlich aus Steuermitteln zu decken waren. Daß § 71 in einem Atemzug damit eventuelle Überschüsse der Landeskasse für die Kosten des Hofstaats in Anspruch nahm, wenn die „Würde des Landesherrn“ das erfordern sollte, hätte man in Bayern, Baden und Württemberg als unverfroren empfunden und mit einem Sturm der Entrüstung honoriert.

So fortschrittlich die mitteldeutschen Verfassungen die Rechte des Landtags bei der Ausgabeplanung behandeln, so rückständig und enttäuschend erweisen sie sich daher in ihrem Umgang mit der Domänenfrage. Das Mitspracherecht, das Hildburghausen und Coburg-Saalfeld dem Landtag bei der Veräußerung des Domänenvermögens einräumt, täuscht darüber nicht hinweg. Damit haben diese beiden Verfassungen lediglich der Sorge der Landtage Rechnung getragen, mit Steuergeldern einspringen zu müssen, wenn die Domänekammer Mißwirtschaft treibt und der fürstliche Hof darüber in Not gerät. Aus diesem Grunde war es schon in der altlandständischen Zeit weit verbreitet, die Veräußerung oder Verpfändung von landesherrlichem Grundbesitz von der vorherigen Genehmigung der Stände abhängig zu machen. Daß Hildburghausen und Coburg-Saalfeld daran festgehalten haben, war also nichts aufregend Neues. Es handelt sich auch dabei um einen ziemlich „alten Hut“. 

Dieser ernüchternde Befund trübt das scheinbar so leuchtende Bild des thüringischen Finanzverfassungsrechts empfindlich. Daß die Krone den gesamten Domänenertrag für sich reklamierte, ohne mit ihm zur Linderung der Steuerbürden ihres Landes beizutragen, konnte bei der näheren Ausgestaltung der Steuerbewilligung natürlich nicht völlig außer Acht gelassen werden. Mußte der Staatsaufwand nahezu ausschließlich vom Landtag mit Steuern gedeckt werden, so führte kein Weg daran vorbei, dem Landtag zum Ausgleich dafür einen stärkeren Einfluß auf die Steuerverwendung zu belassen als dort, wo der Staatshaushalt den Domänenertrag mit den Steuern zu einer einheitlichen Deckungsmasse für den gesamten Staatsbedarf verband. Hätte man dem Landtag das Ausgabenbewilligungsrecht vorenthalten, so wäre man hinter das altlandständische Finanzrecht zurückgefallen, für das die strikte Zweckbindung der Steuern conditio sine qua non der Steuerbewilligung gewesen ist. Zumindest daran hatten sich die Fürsten festhalten lassen müssen, wenn sie nicht bereit waren, den Kammergutsertrag in die Deckungsmasse des Staatshaushalts einzubringen.

Daher war es nur gerecht, den thüringischen Landtagen neben dem Steuerbewilligungsrecht auch das Recht einzuräumen, verbindlich festzulegen, welche Ausgaben mit den von ihnen bewilligten Steuern zu bestreiten waren. Aber dieses Ausgabenbewilligungsrecht kostete seinen Preis. Es mußte mit dem Verzicht auf jede Beteiligung der Krone an den öffentlichen Lasten bezahlt werden. Die Volksvertretung durfte zwar – anders als in den meisten anderen deutschen Staaten – über die öffentlichen Ausgaben mitentscheiden. Sie mußte die öffentlichen Ausgaben dafür aber auch in voller Höhe mit ihren Steuerbewilligungen abdecken, ohne dabei auf die Einnahmen der landesherrlichen Kammer zurückgreifen zu können. 

Das wäre den Bayern und den Badenern ein zu hoher Preis gewesen. Sie wollten beides haben, das Ausgabenbewilligungsrecht und die Verstaatlichung der Domänen. Für das Erste haben sie sich zwar mit der Verstaatlichung der Domänen beschieden und darauf vertraut, daß die Ausgabenbewilligung leichter zu erstreiten sein werde als die Überführung der Domänen in Staatseigentum. Die parlamentarische Ausgabenbewilligung kostete den Monarchen nur einen Teil seiner ursprünglichen Macht, noch dazu genau den Teil, der auf Dauer nicht zu halten war. Die Verstaatlichung der Domänen dagegen riß ins Geld. Wer sie dem Regenten abringen wollte, hatte mit hartnäckigerem Widerstand zu rechnen.

E. Der permanente Streit um die Domänen 

So kam es denn auch. Die Thüringer waren mit ihrem vermeintlich so vorteilhaften Finanzverfassungsrecht alles andere als zufrieden. Was ihre Landtage an politischer Mitsprache mit dem Ausgabenbewilligungsrecht hinzugewonnen hatten, tröstete sie nicht darüber hinweg, daß sie höhere Steuerbürden zu tragen hatten als die Bürger der Länder, in denen die Domänen verstaatlicht worden waren. Die Preislieder, die heute auf die angeblich so fortschrittliche mitteldeutsche Finanzverfassung angestimmt werden, hätten ihnen wie Hohn und Spott in den Ohren geklungen. Denn sie fühlten sich – nicht ohne Grund - über den Löffel balbiert. Das Bewußtsein, in einem kleinen Land unter einem besonders wohlhabenden Fürsten zu leben, stimmte die öffentliche Meinung verdrossen. 

Daß die thüringischen Fürsten den Reichtum ihrer Domänen durchaus sinnvoll genutzt haben, trug wenig zur Beruhigung bei. Die Fürsten setzten die Domänenerträge vor allem zur Kulturförderung ein. Das Meininger Theater und sein Orchester hätten ohne die Zuschüsse des Herzogshauses nicht in die Führungsrolle hinwachsen können, die sie bis zum Ende der Kaiserzeit behauptet haben. Die Weimarer Gemäldegalerie hätte auf manchen Ankauf, der noch heute zu ihrem Ansehen beiträgt, verzichten müssen, hätte nicht der Herzog sie aus seinen Domänenerträgen finanziert. Auch das hat die Zeitgenossen jedoch eher erbost als erfreut. Für sie ging das Mäzenatentum ihrer Fürsten auf die Rechnung der Bürger, denen der Fürst das Staatsvermögen vorenthielt, anstatt es seiner angestammten Bestimmung – der Finanzierung der „gesammten Regierungsbürden“ – zuzuführen. Finanzierte der König von Bayern seine Ankäufe für die Münchner Pinakothek mit Geldern, die ihm sein Landtag für ganz andere Zwecke bewilligt hatte, so setzte er sich damit dem zwar unbegründeten, aber schwer widerlegbaren Verdacht des Verfassungsbruchs aus. Die Herzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach und Sachsen-Meiningen hatten es einfacher. Bei ihnen erübrigte sich die Erübrigungspolitik. Weil ihre Domäneneinnahmen in ihre Privatkasse flossen, konnten die Herzöge sie allemal so ausgeben, wie sie das für richtig gehalten haben, ohne sich darüber mit dem Landtag herumstreiten zu müssen.

Es verstand sich so gut wie von selbst, daß die mitteldeutschen Landtage – angeregt durch den Blick nach Bayern, nach Baden und ab 1831 natürlich in das benachbarte Sachsen, vor allem aber nach Württemberg, dem des Glückes ungeteilte Freude, das Ausgabenbewilligungsrecht und die Verstaatlichung der Domänen, zuteil geworden war – mit steigendem Nachdruck auch für ihre Länder die Verstaatlichung der Domänen verlangten. Der „Domänenstreit“ wurde darüber zum beherrschenden Thema. Um die Domänen wurde prozessiert. Es sind Rechtsgutachten ausgetauscht worden. Der Heidelberger Zachariae
 hat für das Herzoghaus Sachsen-Meiningen, der Tübinger Reyscher
 für den Meininger Landtag gegutachtet. Dem Verriß, den Reyscher dem Zachariäschen Gutachten gewidmet hat, hat der Heidelberger Zöpfl einen ebenso geharnischten, aber eleganter formulierten Gegenverriß gewidmet
. Neben diesem Trio haben sich noch viele andere zu Wort gemeldet
. Der Domänenstreit war ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eines der Dauerthemen der Staatsrechtslehre. 

In Gotha gelang es dem Landtag immerhin, dem Herzog einen Vergleich abzutrotzen, mit dem dieser wenigstens die Öffnung seiner Kunstsammlungen, seiner Bibliothek und seiner Parkanlagen für das Publikum zugestand. Auf sein Eigentum an den Domänen indessen mochte der Herzog nicht verzichten; er brauchte, so ließ er dem Landtag vortragen, ihren Ertrag für eine dem Range Coburg-Gothas adäquate Repräsentation. Ein Kommentator stellte 1900 die listige Frage, was aus den gothaischen Domänen werde, wenn der Herzog die Staatsrepräsentation vollends nach Coburg verlege und die gothaischen Domäneneinkünfte dort verbrauche. Er gab sogar zu bedenken, daß bei einer eventuellen Niederlegung der Krone die herzogliche Familie aller Repräsentationspflichten ledig werde und gänzlich ungebunden über die Domänen verfügen könne
. Aber das hat den Herzog natürlich nicht beeindruckt. 

Der Domänenstreit ist daher erst in der Weimarer Republik zu Ende gekommen, als der Untergang der Monarchie endlich zu der bis dahin hinausgezögerten Abschichtung des fürstlichen Privatvermögens vom eigentlichen Kammergut führte, das in Staatseigentum umgewandelt worden ist. Das Nachhutgefecht, das die KPD 1926 mit einem Volksbegehren über die Fürstenenteignung angezettelt hat, hatte mit dem Domänenstreit im Grunde nichts mehr zu tun. Hier ging es um das legitime Privatvermögen der Fürstenhäuser
.

Bis zum Untergang der Monarchie indessen hat der Kampf um die Domänen Thüringen hart gebeutelt und das Seine zur Trübung des politischen Klimas beigetragen. Er belegt zum einen, daß auch Thüringen keineswegs so fortschrittlich gewesen ist, wie man vermuten möchte, wenn man nur sein frühes Anerkenntnis des parlamentarischen Ausgabenbewilligungsrechts zur Kenntnis nimmt. Zum andern lehrt der Domänenkonflikt, daß auch die Verfassungsgeschichte ein arg komplexes Ding ist, das noch viele unerforschte Themen für Rechtshistoriker ohne Quellenscheu und Archivangst in sich birgt.

IV. Zusammenfassung

Die Bestimmungen der Verfassungen Waldecks, Sachsen-Weimar-Eisenachs, Sachsen-Hildburghausens, Sachsen-Coburg-Saalfelds und Sachsen-Meiningens über das Budget und die Steuerbewilligung fallen aus dem Rahmen des ansonsten in den ersten vier Dekaden des 19. Jahrhunderts in Deutschland Üblichen. Während die für diese Zeit richtungsweisend geltenden Verfassungen den Landtagen nur das Steuerbewilligungsrecht einräumten, ihnen das Ausgabenbewilligungsrecht aber unmißverständlich vorenthielten, erkannten die genannten mitteldeutschen Kleinstaatsverfassungen das parlamentarische Ausgabenbewilligungsrecht scheinbar ohne Wenn und aber an. Das rechtfertigt es, dem süddeutschen Frühkonstitutionalismus einen eigenständigen, nicht minder bemerkenswerten mitteldeutschen Frühkonstitutionalismus gegenüberzustellen.

Es wäre allerdings weit gefehlt, die mitteldeutschen Verfassungen allein deshalb, weil sie sich bereits lange vor dessen flächendeckendem Sieg in der zweiten Hälfte des 19. Jhd zum parlamentarischen Ausgabenbewilligungsrecht bekannt haben, als besonders fortschrittlich anzusehen. Diese Verfassungen haben für das parlamentarische Budgetrecht einen teueren Preis gezahlt. Sie haben an der schon im 18. Jahrhundert fragwürdig gewordenen Qualifikation der Domänen als Privatvermögen der regierenden Dynastie festgehalten. In den meisten anderen deutschen Staaten dagegen haben die Monarchen spätestens mit dem Übergang zur konstitutionellen Monarchie die Domänen verstaatlicht und ihren Ertrag in den Staatshaushalt eingestellt, wo er einen beträchtlichen Teil des Staatsbedarfs gedeckt und so erheblich zur Linderung der Steuerlast beigetragen hat. Die Bürger der mitteldeutschen Kleinstaaten waren daher mit ihren vermeintlich so fortschrittlichen Verfassungen alles andere als zufrieden. Sie brauchten zwar nicht um das parlamentarische Budgetrecht zu kämpfen. Dafür aber mußten sie um so länger auf die Verstaatlichung der Domänen und die mit ihnen verbundenen Steuererleichterungen warten. Andernorts gehörte die Verstaatlichung der Domänen schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts zum Standard des neuen Finanzverfassungsrechts. In den mitteldeutschen Kleinstaaten indessen trübte der „Domänenstreit“ bis 1918 das Verhältnis zwischen Bürgertum und Thron.

Anhang

Schlußakte der über Ausbildung und Befestigung des deutschen Bundes zu Wien gehaltenen Ministerial-Conferenzen vom 15. Mai 1820

Art. LVII
Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus souverainen Fürsten besteht, so muß dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe zufolge die gesammte Staats-Gewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben, und der Souverain kann durch eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden.

Art. LVIII
Die im Bunde vereinten souverainen Fürsten dürfen durch keine landständische Verfassung in der Erfüllung ihrer bundesmäßigen Verpflichtungen gehindert oder beschränkt werden.

Die „60 Artikel“ des Deutschen Bundes vom 12. Juni 1834

Art. 20
Das Recht der Steuerbewilligung ist nicht gleichbedeutend mit dem Rechte das Staatsausgabenbudget zu regeln. Die Regierungen werden diesen Unterschied bei den Verhandlungen über das Budget genau im Auge behalten und die durch die einzelnen Landesverfassungen gezogenen Grenzen mit gehöriger Sorgfalt für die erforderlichen Dispositions- und Reserve-Fonds strenge beobachten lassen.

Aus diesem Unterschiede folgt: daß den Ständen das Recht, einzelne innerhalb des Betrages der im Allgemeinen bestimmten Etatssummen vorkommende Ausgabeposten festzusetzen oder zu streichen, nicht zusteht, insofern ihre Zustimmung dazu nicht ausdrücklich durch Verfassungen oder Gesetze vorbehalten ist.

Verfassungsurkunde für das Königreich Bayern vom 26. Mai 1818

Titel III Von dem Staatsgute

§ 1
Der ganze Umfang des Königreichs Baiern bildet eine einzige untheilbare unveräußerliche Gesammt-Masse aus sämmtlichen Bestandtheilen an Landen, Leuten, Herrschaften, Gütern, Regalien und Renten mit allem Zugehör.

§ 2
Zu dem unveräußerlichen Staatsgute, welches im Falle einer Sonderung des Staats-Vermögens von der Privat-Verlassen​schaft in das Inventar der letzteren nicht verbracht werden darf, gehören:

1.
Alle Archive und Registraturen; 

2.
Alle öffentlichen Anstalten und Gebäude mit ihrem Zugehör;

3.
Alles Geschütz, Munition, alle Militaire-Magazine und was zur Landeswehr nötig ist; 

4.
Alle Einrichtungen der Hof-Capellen und Hof-Aemter mit allen Mobilien, welche der Aufsicht der Hof-Stäbe und Hof-Intendanzen anvertraut und zum Bedarf oder zum Glanze des Hofes bestimmt sind; 

5.
Alles, was zur Einrichtung oder zur Zierde der Residenzen und Lustschlössr dienet;

6.
Der Hausschatz und was von dem Erblasser mit demselben bereits vereiniget worden ist; 

7.
Alle Sammlungen für Künste und Wissenschaften, als: Bibliotheken, physicalische, Naturalien- und Münz-Cabinette, Antiquitäten, Statuen, Sternwarten mit ihren Instrumenten, Gemählde- und Kupferstich-Sammlungen und sonstige Gegenstände, die zum öffentlichen Gebrauche oder zur Beförderung der Künste und Wissenschaften bestimmt sind; 

8.
Alle vorhandenen Vorräthe an baarem Gelde und Capitalien in den Staats-Kassen oder an Naturalien bey den Aemtern, samt allen Ausständen an Staatsgefällen; 

9.
Alles, was aus Mitteln des Staats erworben wurde.

Titel VII. Von dem Wirkungskreise der Stände-Versammlung

§ 1
Die beyden Kammern können nur über jene Gegenstände in Berathung treten, die in ihren Wirkungskreis gehören, welcher in den §§ 2 bis 19 näher bezeichnet ist.

§ 2
Ohne den Beyrath und die Zustimmung der Stände des Königreichs kann kein allgemeines neues Gesetz, welches die Freyheit der Person oder das Eigenthum des Staats-Angehöri​gen betrifft, erlassen, noch ein schon bestehendes abgeändert, authentisch erläutert oder aufgehoben werden.

§ 3
Der König erholt die Zustimmung der Stände zur Erhebung aller directen Steuern, so wie zur Erhebung neuer indirecten Auflagen, oder zu der Erhöhung oder Veränderung der bestehenden.

§ 4
Den Ständen wird daher nach ihrer Eröffnung die genaue Uebersicht des Staatsbedürfnisses, so wie der gesammten Staats-Einnahmen (Budget) vorgelegt werden, welche dieselbe durch einen Ausschuß prüfen und sodann über die zu erhebenden Steuern in Berathung treten.

§ 5
Die zur Deckung der ordentlichen beständigen und bestimmt vorherzusehenden Staats-Ausgaben mit Einschluß des nothwendigen Reserve-Fonds erforderlichen directen Steuern werden jedesmal auf sechs Jahre bewilligt.

Verfassungsurkunde für das Großherzogtum Baden vom 22. August 1818

§ 53
Ohne Zustimmung der Stände kann keine Auflage ausgeschrieben und erhoben werden. 

§ 54
Das Auflagengesetz wird in der Regel für zwey Jahre gegeben. ...

§ 55
Mit dem Entwurf des Auflagengesetzes wird das Staatsbudget und eine detaillierte Übersicht über die Verwendung der verwilligten Gelder von den früheren Etatsjahren übergeben. 

§ 59
Ohngeachtet die Domainen nach allgemein anerkannten Grundsätzen des Staats- und Fürstenrechts unstreitiges Patrimionialeigenthum des Regenten und seiner Familie sind, und Wir sie auch in dieser Eigenschaft vermöge obhabender Pflichten als Haupt der Familie, hiermit ausdrücklich bestätigen, so wollen wir dennoch den Ertrag derselben, außer der darauf radicierten Civilliste und außer andern darauf haftenden Lasten, so lang als Wir Uns nicht durch Herstellung der Finanzen in dem Stand befinden werden, Unsre Unterthanen nach Unserm innigsten Wunsche zu erleichtern, der Bestreitung der Staatslasten ferner belassen.

Die Civilliste kann, ohne Zustimmung der Stände nicht erhöhet, und ohne Bewilligung des Großherzogs niemals gemindert werden.

Verfassungsurkunde für das Königreich Sachsen vom 4. September 1831

§ 16
Das Staatsgut besteht, als eine einzige untheilbare Gesammtmasse, aus dem, was die Krone an Territorien, Aemtern, Kammergütern, Domainen, den dazu gehörenden Fluren, Gebäuden und Inventarien, Grundstücken, Forsten und Mühlen, Berg- und Hüttenwerken, Kuxen, Regalien, Amtskapitalien, Einkünften, nutzbaren Rechten, öffentlichen Anstalten, Beständen, Außenständen und Vorräthen jeder Art und sonst besitzt und erwirbt, und es geht dasselbe in seinem ganzen Umfange auf den jedesmaligen Thronfolger über. Neben demselben besteht das Fideicommiß des Königlichen Hauses. Von beiden ist das Privatvermögen des Königs und der Königlichen Familie zu scheiden.

§ 17
Das Staatsgut wird durch eine den Grundsätzen der Verfassung gemäß constituierte Finanzbehörde verwaltet und lediglich zu Zwecken des Staates benutzt. Sein Ertrag bleibt den Staatscassen überlassen.

§ 100
Nach pflichtgemäßer genauen Prüfung der gedachten Berechnungen, Uibersichten und Unterlagen, haben die Stände über den darnach aufzubringenden Bedarf ihre Erklärung an den König gelangen zu lassen. Insofern sie hierbei auf Verminderung der verlangten Summen antragen, muß dieses unter bestimmter und ausführlicher Nachweisung der Gründe dazu, sowie der Gegenstände, bei welchen und der Art und Weise, wie ohne Hintansetzung des Staatszwecks Ersparnisse gemacht werden können, geschehen.

§ 103
Die von den Ständen nach § 100 an die Regierung gelangenden Anträge und Gründe, auf welchen sie beruhen, werden auf das reiflichste erwogen, auch soweit es nur immer mit dem Staatswohle vereinbar ist, jederzeit berücksichtigt werden.

In dem Falle, aber, daß sie als unannehmbar befunden würden, die Stände hingegen, auf deshalb ihnen geschehene Eröffnung und anderweitige Berathung, die Bewilligung in dem verlangten Maße wiederholt ablehnen wollten, läßt der König die Auflagen für den Staatsbedarf, ..., durch die oberste Staatsbehörde, mittels einer in die Gesetzsammlung aufzunehmenden Verordnung, noch auf ein Jahr ausschreiben und forterheben. ...

Die Bewilligung wird übrigens nur dann als abgelehnt betrachtet, wenn in einer der beiden Kammern mindestens zwei Drittheile der Anwesenden für die Ablehnung gestimmt haben

Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat vom 31. Januar 1850

Art. 99
Alle Einnahmen und Ausgaben des Staates müssen für jedes Jahr im Voraus veranschlagt und auf den Staatshaushalts-Etat gebracht werden. 

Letzterer wird jährlich durch ein Gesetz festgestellt.

Waldeckscher Landevertrag vom 19. April 1816

§ 25
(Die Rechte der Landstände) sollen insonderheit ferner fundiert sein:

...  

b) in dem Recht, die Landeskassen, nach wie vor, zu verwalten und es dürfen die Steuern nur zu den durch Uns und die Landstände bestimmten Zwecken verwendet werden, weshalb die Verwalter der Kassen in Landespflichten stehen.

§ 34
Der Wirkungskreis der landschaftlichen Kammer ... soll darin bestehen:

1.
den statum exigentiae publicae für jedes Jahr zu entwerfen, und nachdem solcher den Ständen zur Prüfung vorgelegt und von ihnen genehmigt ist, Uns zur gleichmäßigen Genehmigung vorzulegen.

Grundgesetz über die landständische Verfassung des Großherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach vom 5. Mai 1816

§ 5
Es stehen den Landständen zur Ausübung durch ihre Vertreter (§ 4) folgende Rechte zu:

1)
Das Recht, gemeinsam mit dem Landesfürsten und den, von diesem beauftragten Behörden, die Staatsbedürfnisse, so weit dieselben aus landschaftlichen Kassen und aus dem Vermögen der Staatbürger zu bestreiten sind, zu prüfen und die zu ihrer Deckung erforderlichen Einnahmen und Ausgaben festzusetzen (Bestimmung der Etats).

2)
Das Recht über jede Besteuerung und andere Belastung der Staatsbürger, so wie über jede allgemeine Anordnung, welche darauf Einfluß haben möchte, ehe sie zur Ausführung kommt, gehört zu werden, dergestalt, daß ohne dieses Gehör und ihre, der Landstände ausdrückliche Verwilligung, weder Steuern oder andere Abgaben und Leistungen im Lande ausgeschrieben und erhoben, noch Anleihen auf die landschaftlichen Kassen oder das Vermögen der Staatsbürger gemacht, noch sonst Finanzmaaßregeln ergriffen werden dürfen, welche das Landeseigenthum, oder das Eigenthum der Staatsbürger in Anspruch nehmen, oder die Gefährdung des landständischen Interesses nach sich ziehen könnten.

Landschaftliche Verfassung des Herzogtums Sachsen-Hildburg​hausen vom 10. März 1818

§ 2
Der Landschaft stehen ... folgende Rechte zu:

c)
das Recht, die Etats der Staatsbedürfnisse mit dem Regenten, oder der dazu beauftragten Behörde gemeinschaftlich festzusetzen.

...

f)
das Recht, bei den Verfügungen über die Domänen in der Art zu concurriren, daß bei Dispositionen über die Substanz, neben dem agnatischen Consens, auch die Zustimmung der Landschaft erfordert werden soll.

Verfassung des Herzogthums Coburg-Saalfeld vom 8. August 1821

§ 68
In Ansehung des Finanzwesens steht den Ständen die Steuerverwilligung und bei der Verwaltung der Landeskasse unter der Aufsicht des Regenten folgende Concurrenz zu:

1)
wird der Etat der Landeskasse mit Zustimmung der Stände hergestellt;

2)
sind die Stände berechtigt, zu verlangen und darüber zu wachen, daß der immer von einem Landtag zum anderen geltende, für diese Finanzperiode vom Landesherrn als Gesetz ausgesprochene Etat pünctlich beobachtet werde, und für diese pünctliche Beobachtung sind die obersten Landesadministrationsbehörden verantwortlich;

3)
haben die Stände zu allen über die Etats gehenden und außerordentlichen Ausgaben ihre besondere Zustimmung zu ertheilen;

...

7)
zur Besetzung der Landeskassiererstelle dem Landesherrn geeignete Personen zur Auswahl und Ernennung vorzuschlagen.

§ 70
Zur Landeskasse sollen nicht nur die, mit Bewilligung der Stände fortbestehenden, directen und indirecten Steuern, so wie alle noch künftig von den Ständen zur Deckung der Landesbedürfnisse verwilligt werdende Abgaben, sondern auch das Einkommen aus den Regalien und alle aus Uebung der landesherrlichen Gewalt entspringende Gefälle, nicht minder der gesammte Ertrag der Chaussee- und Wegegelder aller Art, so wie alle zum Behuf des Militairs und in Beziehung auf solches von den Unterthanen erfolgende Leistungen, und die von den Hintersassen zu zahlenden Schutzgelder fließen. Ueber diese der Landeskasse zu ueberweisenden Fonds, so wie über die Errichtung einer Schuldentilgungskasse, wird eine besondere Bestimmung durch Etats getroffen werden, welche nach erfolgter Uebereinkunft als ein integrierender Theil der Verfassung anzusehen ist.

§ 71
Dagegen soll die Landeskasse die sämmtlichen Kosten der Staatsverwaltung, die Unterhaltung der dem Staatsdienst gewidmeten öffentlichen Gebäude, des Militairs, den Aufwand der Landesbehörden, Kirchen und Schulen, für Chausseen und Wege und überhaupt für alles, was zur Erhaltung und Förderung des gemeinen Wesens durch allgemeine Landesanstalten erforderlich ist, bestreiten.

Die Ueberschüsse sind, nach Bestreitung der Zinsen zunächst zu dem Schuldentilgungsfonds, so wie auch zur Erhöhung des Fonds der Dienstpensionen zu verwenden, und in wiefern die zunächst auf die Domäinen radizierten Bedürfnisse des herzoglichen Hauses und Hofs nicht aus den Domanialeinkünften so vollständig, als die Würde des Landesherrn erfordert, bestritten werden können, treten Zuschüsse zu den Kosten des Hofstaats aus der Landeskasse zur Hauptdomainenkasse ein.

§ 76
Die Domanialrevenüen sollen für die Erhaltung des Regentenhauses, für die Administrationskosten, und für den übrigen Bedarf verwendet werden.

Zur Sicherheit und Erhaltung des dem regierenden herzoglichen Hause eigenthümlich zuständigen Domanialvermögens, will der Landesherr die Stände zur Berathung, in Ansehung einer nützlichen oder schädlichen Verwendung dieses Vermögens, zugezogen und die Stände als Garants von dem Domanialvermögen angesehen wissen; die Stände sind daher gehalten, in solcher Eigenschaft der Garants, keine Verminderung oder Veräußerung des Domanialvermögens zu gestatten.

Grundgesetz über die Landständische Verfassung des Herzogthums Sachsen-Meiningen vom 4. September 1824

§ 14
Es stehen den Landständen zur Ausübung durch ihre Vertreter (§ 4) folgende Rechte zu:

1)
das Recht, gemeinschaftlich mit dem Landesfürsten und den von Ihm dazu beauftragten Behörden, die Staatsbedürfnisse sowie dieselben aus landschaftlichen Kassen und aus dem Vermögen der Staatsbürger zu bestreiten sind, zu prüfen, und die zu ihrer Deckung erforderlichen Einnahmen und Ausgaben festzusetzen (Bestimmung des Etats);

...

3)
das Recht, alle Einnahmen an Steuern und alle sonstigen von ihnen verwilligten Abgaben in einer eigenen Kasse zu verwalten  und nur  zu den in den Etats bestimmten Zwecken verwenden zu lassen;

4)
das Recht, darüber zu wachen, daß die Substanz des Kammervermögens erhalten werde.

�	Erweiterte Fassung eines Referats, das der Verfasser am 11. September 2000 auf dem 33. Deutschen Rechtshistorikertag in Jena zur Diskussion gestellt hat. Eike Wolgast zu seinem 65. Geburtstag am 8. September2001 gewidmet.


�	Der vollständige Text dieses Paragraphen ist wie die Texte der meisten anderen im folgenden angesprochenen Verfassungsnormen im Anhang wiedergegeben.


��	„Finanzperiode“ war der zu Beginn des 19. Jh. gängige terminus; „Steuerperiode“ wurde ebenso häufig benutzt, „Haushaltsperiode“ dagegen nie. In der Kategorie „Haushalt“ haben die Landtage nicht gedacht, und die Regierungen haben sich gehütet, sie darauf und zugleich damit auf die Idee zu bringen, der Haushaltsplan sei ebenso ihre Sache wie seine Deckung durch die Steuerbewilligung.


�	Dieses Verfahren der periodisch wiederkehrenden, jeweils in einen Beschluß über die Hebesätze einmündende Steuerbewilligung lebt im Gemeinderecht bei der Gewerbe- und der Grundsteuer bis auf den heutigen Tag fort.


�	Meist mit bitteren Kommentaren. Man empfand es als Zumutung, „den eigenen Maulkorb“ auch noch selbst bezahlen zu müssen; vom „Rekognitionsschilling der geistigen Dienstbarkeit“ war die Rede und von anderem mehr. Dazu Mußgnug, Der Haushaltsplan als Gesetz, 1976, 109.


�	Von Rotteck, Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaft, Bd. 4 (Lehrbuch der ökonomischen Politik), 1835, 457 f., empfahl die Militärausgaben der besonderen Aufmerksamkeit der Landtage, weil sie „zu großer Ersparnis Anlaß“ gäben.


�	Dazu Mußgnug, (Fn 5), 96 m. w. N.


�	So der Vizepräsident der bay. Abgeordnetenkammer Seuffert in der Debatte über die Steuerbewilligung für 1831/37 (zitiert nach M. v. Seydel, Staatsrecht, 2. Aufl 1896, Bd. 2, 544).


�	Dazu Mußgnug, (Fn 5), 113 ff.


�	Nach Art 68 Abs 2 der Hess.-Darmst. Verfassung vom 17. 12. 1820 waren die beiden Kammern des Landtags lediglich „befugt, nicht nur eine vollständige Uebersicht und Nachweisung der Staatsbedürfnisse, sondern auch eine genügende Auskunft über die Verwendung früher verwilligter Summen zu begehren“. Art 144 der Kurhess. Verfassung vom 5. 1. 1831 macht den „Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben“ nur zum Gegenstand der parlamentarischen Prüfung, jedoch nicht auch der Beschlußfassung. Art 97 Satz 2 der Sächs. Verfassung vom 4. 9. 1831 erlaubte dem Landtag zwar, gegen das Budget „Erinnerungen zu machen“; aber diese Erinnerungen mußten von der Regierung lediglich „auf das reiflichste erwogen, auch soweit es nur immer mit dem Staatswohle vereinbar ist, jederzeit berücksichtigt werden“; war die Krone mit ihnen nicht einverstanden, so hinderte sie freilich nichts daran, die nötigen Kürzungen an ganz anderen als den vom Landtag benannten Ausgaben vorzunehmen; denn die Definition des Staatswohls blieb ihr reserviert.


�	Bd. 1, 3. Aufl 1978, 155 ff.


�	Dazu Mußgnug (Fn 5), 115 ff.


�	„Die Entwicklung des parlamentarischen Budgetrechts und seine Ergänzungen“ in: Anschütz/Thoma (Hrsg) „Handbuch des Deutschen Staatsrechts“ Bd. 2, 1932, 358 ff., 362; Hervorhebung wie im Original.


�	Der Staatshaushaltsplan im Spannungsfeld zwischen Parlament und Regierung, 1968, 37 ff.


�	So die Typisierung von E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 1, 2. Aufl, 1990, 314.


�	Als Standardfundstelle für diese Verfassungen dient nach wie vor Pölitz, Die europäischen Verfassungen seit dem Jahre 1789 bis auf die neueste Zeit, Bd. 1, 2. Aufl 1832, 732 ff. und 1106 ff.


�	Zu ihr Gerhard Müller „Ernst August Frh. von Gersdorff und der frühe Konstitutionalismus im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach“ in: Jürgen John (Hrg) „Kleinstaaten und Kultur in Thüringen vom 16. bis 20. Jhd“ 1994, 407 ff.


�	Mit einer Ausnahme: Rechtliche Verpflichtungen mußten auch dann erfüllt werden, wenn die erforderlichen Mittel nicht im Haushaltsplan ausgewiesen waren. Das bewahrte unter anderem den Zensor davor, vom Landtag um sein Gehalt gebracht zu werden. Weil das Bundes-Preßgesetz vom 20. 9. 1819 den Bundesstaaten die Pflicht zur Unterhaltung von Zensurbehörden auferlegt hatte, hätte der Versuch, sie mit Hilfe des Budgets auszuhungern, an der Regel „Bundesrecht bricht Landesrecht“ scheitern müssen. Das stellte Art 58 der Wiener Schlußakte klar.


�	E. R. Huber (Fn 15), 721


�	Dazu Müller (Fn 17), 417 f.


�	Zu der noch immer rätselhaften Entstehungsgeschichte des Art 99 Abs 2 pr. VerfUrk. Mußgnug (Fn 5), 152.


�	So Altenburg; sein Grundgesetz vom 29. 4. 1831 fällt nicht nur durch seinen enormen Umfang von 266 Paragraphen und seinen § 71 auf, „Dem Landesherrn, dessen Person heilig und unverletzlich ist, und welcher die gesammte Staatsgewalt in sich vereinigt, ist jeder Unterthan Treue, Ehrfurcht und Gehorsam schuldig“. Sein § 203 zeichnet sich auch durch die Besonderheit aus, daß er dem Landtag zwar nicht das volle Ausgabenbewilligungsrecht einräumte, aber immerhin die Erhöhung der bisherigen Ausgabeansätze von seiner Genehmigung abhängig machte, dafür aber umgekehrt auch einseitige Kürzungen der bisherigen Bewilligungen nur mit Zustimmung des Landesherrn erlaubte. Mit dem Ablauf der Finanzperiode stand daher nicht der gesamte Etat zur Disposition; es konnte nur um seine Veränderung gestritten werden. Das glich die Lage bei der Ausgabenbewilligung der Situation bei der Gesetzgebung an: Das einmal Erreichte konnte nur im wechselseitigen Einvernehmen von Krone und Volksvertretung geändert werden.


�	Das gilt für die Landständische Verfassungsurkunde Schwarzburg-Sondershausens vom 28. 12. 1830, in ihrer apodiktischen Kürze von nur 13 Paragraphen das Gegenstück zu dem breit ausufernden Altenburgischen Grundgesetz. Ihr § 8 räumt dem Landtag nur das Steuerbewilligungsrecht ein und versäumt nicht, dieses zu einer Bewilligungspflicht zu erheben, soweit es um die Beträge ging, die „zur Erfüllung der bundesrechtlichen Verpflichtungen des Fürstenthums, oder zur Führung einer wohlgeordneten, nach der Natur der Sache und nach Sitte, Gebrauch und Herkommen eingerichteten Staatsverwaltung erforderlich“ sind. § 10 erlaubt dem Landtag lediglich, über den Etat „sich zu berathen“ und den „Bedarf der Steuern auszumitteln“; damit folgt er ganz dem bayerisch/badischen Modell.


�	Wie das Friauf, (Fn 14), tut.


�	Zu ihm ausführlicher Mußgnug (Fn 5), 40 ff.


�	„Von der Landeshoheit in Cameral-Sachen“ 1773, 4


�	So die Formel Strubens „Von dem Ursprung und der Bestimmung der Cammergüter in Teutschland“ in seinen „Rechtlichen Bedenken“ 2. Theil, 2. Aufl 1774, 1 f., 7; zum Stand der Dinge am Ende des 18. Jahrhunderts § 128 des von W. Wagner 1968 unter dem Titel „Das Staatsrecht des Hl. Röm. Reiches Deutscher Nation“ edierten, vermutlich von Franz von Zeiller herrührenden, für den Privatunterricht der kaiserlichen Prinzen benutzten Manuskripts aus der Wiener Nationalbibliothek.


�	Wegen der Apanagen der Prinzen und Prinzessinnen eine erhebliche Last.


�	Die in Fn 27 erwähnten Wiener Prinzenvorträge sagen dazu unter § 128: „Die Landesherren mußten aber als Reichsstände auch öfters zahlen, und so wurde verordnet, daß jeder Reichsstand alle Reichssteuern und Kreissteuern, wie auch was zur Besatzung und Erhaltung der nötigen Festungen, Garnisonen und überhaupt der Landesverteidigung, endlich was an Gesandtschaftskosten zu den Reichs- und Kreisversammlungen erfordert wird, wieder von den Untertanen soll erheben dürfen.“


�	Das erklärt die in Brandenburg vom Gr. Kurfürsten eingeführte Überwachung der Steuererhebung durch ein „General-Kriegskommissariat“ und den im 18. Jahrhundert verbreiteten Sprachgebrauch, auch die Steuerangelegenheiten als „Militärsachen“ zu bezeichnen.


�	Daran trugen neben dem Bau und der Unterhaltung der Landstraßen die allmähliche Ausdehnung der fürstlichen Verwaltung auf die lokale Ebene die Schuld. Im 19. Jahrhundert überforderte die Ablösung der gutsherrlichen Obrigkeiten durch staatliche Mittel- und Unterbehörden die Finanzkraft des Kammerguts vollends. Mit ihr war der Übergang vom Kammer- zum Steuerstaat vorgezeichnet. 


�	Zu ihr Mußgnug, (Fn 5), 52 ff.; ders „Die Finanzierung der Verwaltung an der Wende vom Ständestaat des 18. zum Verfassungsstaat des 19. Jahrhunderts“ in „Die Verwaltung und ihre Ressourcen“ Beiheft 9 zu „Der Staat“ 1991, 79 ff., 81.


�	Dazu Max von Seydel, (Fn 8), 16 f.


�	Diese Aufsicht hat Art 19 der ständigen Wahlkapitulation von 1711 reichsrechtlich abgesichert. Er verpflichtete den Kaiser zum Einschreiten, wenn „die Land-Stände die Disposition über die Land-Steuern, deren Empfang, Ausgab und Rechnungs-Recessierung mit Ausschließung der Landes-Herren privative vor und an sich ziehen oder in dergleichen und anderen Sachen ohne des Landes-Herren Vorwissen Conventen halten“. Johann Jacob Moser „Von der Landeshoheit in Steuersachen“ 1773, 649 hat das kurz angebunden zu einer reichsrechtlichen Garantie der landständischen Steuerverwaltung umgemünzt: „(Man sieht) von selbsten, daß die Wahlcapitulation klar vorausseze: Es seye die Regel und etwas allgemeines, daß der Landesherr die Verwaltung der Landesgelder nicht habe, sondern daß sie in den Händen derer Landstände seye; daher sie nur verhindern will, daß der Landesherr nicht gar ausgeschlossen werde.“


�	Solche Reste fielen mit ziemlicher Regelmäßigkeit an, weil man bei der Festsetzung der Hebesätze, nach denen die bewilligte Steuersumme auf die Untertanen umgelegt wurde, großzügig kalkulierte. Damit die insgesamt bewilligte Summe auch wirklich aufkam, schlug man in aller Regel auf sie einen gehörigen Sicherheits-Aufschlag auf. Die auf diese Weise erwirtschafteten Überschüsse nutzten die Stände u. a. zum Bau und zur Unterhaltung ihrer Stände- oder Landschaftshäuser und zur Beschäftigung eines gut besoldeten und daher den landesherrlichen Beamten ebenbürtigen Stabs von Landschaftskonsulenten und Sekretären.


�	Vgl. Mußgnug (Fn 5), 69 ff.


�	Für Bayern aufschlußreich M. v. Seydel, (Fn 8), 44 f.


�	Titel II § 1 der Bay VerfUrk: „Der König ist das Oberhaupt des Staates“; § 4 der Württ VerfUrk: „Der König ist das Haupt des Staates“; § 4 der Sächs VerfUrk.: „Der König ist das souveraine Oberhaupt des Staates“.


�	Mußgnug/Hufeld in Dolzer/Vogel (Hrsg) „Bonner Kommentar zum Grundgesetz“ Stand August 1999, Art 134, Rdnr 9 ff.


�	Der jeweils beim Thronwechsel im Einvernehmen mit dem Landtag festgelegten Beträge für den Monarchen und die zum Bezug von Apanagen berechtigten Glieder seiner Familie


�	Mit ihm korrespondiert ein auffälliger Verzicht auf die Funktionsbezeichnung „Staatsoberhaupt“. § 4 VerfUrk. nennt statt der Funktion den Titel: „Der Großherzog vereinigt in Sich alle Rechte der Staatsgewalt...“ und vermeidet so nicht nur die alte Bezeichnung „Landesherr“, sondern auch die verpflichtendere „Staatsoberhaupt“.


�	Gelegentliche Meinungsverschiedenheiten über den Vorwegabzug der Civilliste haben sich nie zu einem „Domänenstreit“ ausgewachsen; über sie berichtet Reyscher „Die Rechte des Staats an den Domänen und Kammergütern“ 1863, 186 ff., ohne freilich für hinreichende Klarheit zu sorgen.


�	RegBl. 112.


�	Die Differenz zwischen der Summe aus dem Domänenertrag und den Einnahmen aus Steuern (8,15 Mio.) und den insgesamt zu deckenden Ausgaben von 9,5 Mio. sollte durch Gebühren, Verkaufserlöse und einige andere „sonstige“ Einkünfte gedeckt werden. Realitätsnäher dürfte die Vermutung sein, daß der Etat nicht ausgeglichen war, daß aber in den Ausgabeansätzen hinreichend Spielraum für Einsparungen durch „Erübrigungen“ eingeplant gewesen ist.


�	„Das rechtliche Verhältnis des fürstlichen Kammerguts, insbesondere im Herzogtum Sachsen-Meiningen“ 1861.


�	(Fn 42).


�	„Bemerkungen zu A. L. Reyschers ‚Die Rechte des Staats an den Domänen und Kammergütern’“ 1864.


�	Einiges davon findet sich nachgewiesen bei Günter Martin Jensen „Das Dominium Waldeck“ 1984.


�	Karl Samwer „Der Streit um die gothaischen Domänen bis zum Jahre 1855“ 1900


�	Das gilt erst recht für das Thüringer Fürstenhäuser-Enteignungsgesetz von 1948, mit dem die neuen sozialistischen Machthaber „das gesamte im Lande Thüringen gelegene unbewegliche und bewegliche Vermögen der ehemaligen Fürsten und ihrer Familienangehörigen“ entschädigungslos enteignet haben. Zu diesem, dem Ungeist Walter Ulbrichts entsprungenen, Schandgesetz Christoph Jestaedt „Rheinischer Merkur“ Nr 36 vom 8.9.2000, 7.
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